Wann ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen?
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Eine Gefährdungsbeurteilung ist durchzuführen: 

· Als Erstbeurteilung an bestehenden Arbeitsplätzen 

· bei jeder Änderung im Betrieb (z. B. Änderung von Arbeitsstoffen, Arbeitsverfahren oder der Arbeitsorganisation) 

· bei der Neubeschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen 

· in regelmäßigen Abständen (Änderung von Vorschriften) 

· nach Änderung des Standes der Technik 

· nach Auftreten von Arbeitsunfällen, Störfällen, Beinaheunfällen, Berufskrankheiten und anderen Erkrankungen. 

Wer führt die Gefährdungsbeurteilung durch und erstellt
die Dokumentation? Grundsätzlich ist der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung zuständig. Er kann jedoch zuverlässige und fachkundige Personen (z. B. Betriebsleiter, Abteilungsleiter unterstützt durch die Sicherheitsfachkraft und dem Betriebsarzt) schriftlich mit der praktischen Durchführung beauftragen. 

Gefährdungsbeurteilungen erfordern Sachkenntnisse über betriebliche Arbeitsabläufe, über Gefährdungsfaktoren und die Schutzmassnahmen. Nur wer die Gefahrenschwerpunkte in seinem Betrieb erkennt, kann wirksame Schutzmassnahmen ergreifen und Gefährdungen wirksam bekämpfen.

Wie ist bei der Gefährdungsbeurteilung vorzugehen? 

Das Arbeitsschutzgesetz enthält keine näheren Angaben, wie die Gefährdungsbeurteilung (formal) durchzuführen ist. Es biete dem Arbeitgeber, dass er selbst entscheiden kann, welche Methoden und Hilfsmittel (Checklisten, Formulare etc.) er anwendet und das Ergebnis in der erforderlichen Dokumentation festhält.

Welche Mindestanforderungen werden an die Dokumentation erstellt und wie können die Unterlagen aussehen? Nach § 6 Abs. 1 ArbSchG besteht für alle Arbeitgeber mit mehr als zehn Beschäftigten seit dem 21.08.1997 die Pflicht, Unterlagen zu führen, aus denen folgende Ergebnisse ersichtlich sind: 

· das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze 

· und der Tätigkeiten der Beschäftigten 

· die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

· das Ergebnis der Überprüfung der Maßnahmen. 

Arbeitsbedingungen, bei denen Arbeitsplatz oder Tätigkeit hinsichtlich der Gefährdungen gleichartig und damit vergleichbar sind, können in der Dokumentation zusammengefasst werden. 

Grundsätzlich steht es jedem Arbeitgeber frei, in welcher Form und in welchem Umfang er § 6 Abs. 1 ArbSchG erfüllt. Der Arbeitgeber kann somit selbst festlegen, wie er seiner Verpflichtung nachkommt, eine aussagekräftige Dokumentation zu erstellen. Die Dokumentation kann hand-, maschinenschriftlich oder EDV gestützt erstellt werden.
Dies gibt den Betrieben die Möglichkeit, individuell angepasste Beurteilungen und Dokumentationssysteme zu entwickeln und einzusetzen.

Weitere Aufzeichnungen können die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung am besten als Anlage ergänzen, wie z. B.: 

· Protokolle von Betriebsbegehungen durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte 

· Eintragungen in Prüflisten, Gefährdungskatalogen u. ä. 

· Messprotokolle 

· Betriebsanweisungen für Tätigkeiten, Arbeitsmittel und den Umgang mit Arbeitsstoffen. 

